
Agrarumweltmaßnahme (AUM): Blüh- und Schonstreifen/-flächen 

Habe ich 2016 einen Grundantrag oder Ersetzungsantrag gestellt?
Oder habe ich 2020 die Fortsetzung d. Förderung/Folge-/Erweiterungsantrag beantragt, da ich 2015 den Grundantrag gestellt hatte?

Der Vertrag läuft 2021 aus! 

Will ich 2022 weiter machen?

Es gibt 3 Möglichkeiten: Ich kann vom 

17.5.-30.6.2021 einen 

Grundantrag für 1 Jahr 

(2022) bei meiner 

Kreisstelle einreichen.

Mein Vertrag läuft weiter.
Ich lasse die 

Bewilligung auslaufen.

Möglichkeit 1:

Ich verlängere meinen 

bestehenden Vertrag um 

1 Jahr und mache 2022 

mit der gleichen Fläche 

wie bisher weiter 
 Beim ELAN-Antrag

Häkchen bei „Fortsetzung 

der Förderung“ 

 oder in Papierform bis 

30.6.21 „Folge- bzw. 

Erweiterungsantrag“ 

stellen*

Möglichkeit 2:

Ich verlängere meinen beste-

henden Vertrag um 1 Jahr und 

lege 2022 mehr Fläche an 
 Beim ELAN-Antrag für die 

bisherigen Flächen Häkchen bei 

„Fortsetzung der Förderung“ und 

bei „Erweiterung der Zuwen-

dung“ neue Gesamtfläche für 

2022 eintragen

 oder in Papierform bis 30.6.21 

„Folge- bzw. Erweiterungs-

antrag“ stellen*

Ja! Nein!

Nein!Ja!

Nein!

Habe ich 2017/18/19/20 einen 

Grundantrag oder Ersetzungsantrag 

gestellt?

Ja!
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Möglichkeit 3:

Ich verlängere meinen beste-

henden Vertrag um 1 Jahr 

und lege 2022 weniger

Fläche an 
 Beim ELAN-Antrag für die 

bisherigen Flächen Häkchen 

bei „Fortsetzung der Förder-

ung“ - aber 2022 tatsächlich 

weniger anlegen (mind. 0,5ha). 

Die Flächen, die 2022 für die 

Auszahlung beantragt werden, 

zählen dann. 
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*Die Abwicklung über ELAN wird empfohlen. Ausführliches Merkblatt dazu hier: Link

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/merkblaetter/mb-aum-bluehstreifen-antrag-2021.pdf


Ich kann vom 

17.5.-30.6.21 für 

neue Flächen oder für 

den Teil der 

Verbreiterung von 

bestehenden Streifen 

einen Grundantrag für 

1 Jahr (2022) bei 

meiner Kreisstelle 

einreichen!

Habe ich 2017/18/19/20 einen 

Grundantrag gestellt?
Der Vertrag läuft 2021 aus! 

Will ich 2022 weiter machen?

Habe ich 2016 einen Grundantrag gestellt?
Oder habe ich 2020 die Fortsetzung d. Förderung/Folge-/Erweiterungsantrag beantragt, da ich 2015 den Grundantrag gestellt hatte?

Mein Vertrag läuft weiter.

Möchte ich neue Flächen 

dazu nehmen?
Ich lasse die 

Bewilligung auslaufen.

Ja! Nein!

Nein!Ja!
Nein!Ja!

Agrarumweltmaßnahme (AUM): Uferrandstreifen
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Meine alten 

Flächen 

behalten ihr 

ursprüngliches 

Vertragsende.

Ja!Es gibt 3 Möglichkeiten*:

Möglichkeit 2:

Ich verlängere meinen bestehen-

den Vertrag um 1 Jahr und ver-

breitere 2022 die Streifen o. lege 

mehr Streifen an  Beim ELAN-

Antrag Häkchen bei „Fortsetzung d. 

Förderung“ und bei „Erweiterung der 

Zuwendung“; bei Verbreiterung: ha-

Größe angeben; bei neuen Streifen: 

Flächenaufstellung ausfüllen plus 

gesonderte Flächenskizzen bis 

30.6.21 an die Kreisstelle  oder 

alles in Papierform bis 30.6.21 per 

„Folge- bzw. Erweiterungsantrag“ 

inkl. Flächenskizzen*

Möglichkeit 3:

Ich verlängere 

meinen 

bestehenden 

Vertrag um 1 Jahr 

und lege 2022 

weniger Fläche an 
 Beim ELAN-

Antrag in der 

Flächenaufstellung 

Häkchen bei den 

entsprechenden 

Flächen entfernen

Möglichkeit 1:

Ich verlängere meinen 

bestehenden Vertrag 

um 1 Jahr und mache 

mit der gleichen Flä-

che wie bisher weiter 
 Beim ELAN-Antrag 

Häkchen bei „Fortset-

zung der Förderung“ 

 oder in Papierform 

bis 30.6.21 „Folge- bzw. 

Erweiterungsantrag“ 

stellen*
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*Die Abwicklung über ELAN wird empfohlen. Ausführliches Merkblatt dazu hier: Link

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/merkblaetter/mb-aum-schutzstreifen-antrag-2021.pdf


Habe ich 2016 einen Grundantrag gestellt?
Oder habe ich 2020 die Fortsetzung d. Förderung/Folgeantrag beantragt, da ich 2015 den Grundantrag gestellt hatte? 

Mein Vertrag 

läuft weiter.

Ich lasse die 

Bewilligung auslaufen.

Ja! Nein!

Nein!Ja! Nein!

Habe ich 2017/18/19 einen 

Grundantrag gestellt?

Ja!

Ich verlängere um 1 Jahr (2022)

 Dafür beim ELAN-Antrag 

Häkchen bei „Fortsetzung der 

Förderung“ oder bis 30.6.21 in 

Papierform „Folgeantrag“ stellen 

Neuantragstellung ist in 

2021 nicht möglich.

Agrarumweltmaßnahme (AUM): Anbau vielfältige Fruchtfolge 
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Der Vertrag läuft 2021 aus! 

Will ich 2022 weiter machen?
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Ausführliches Merkblatt dazu hier: Link

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/merkblaetter/mb-aum-ackerbauvielfalt-antrag-2021.pdf


Ich kann vom 17.5.-30.6.21 einen Grundantrag 

bei meiner Kreisstelle einreichen:

- Für ökologischen Landbau für 2 Jahre (2022-23)

- Für Extensive GL-Nutzung für 1 Jahr (2022)

Mein Vertrag 

läuft weiter.

Ich lasse die 

Bewilligung auslaufen.

Ja! Nein!

Nein!Ja! Nein!

Habe ich 2017/18/19/20 einen 

Grundantrag gestellt?

Ja!

Ökologischer Landbau 
und AUM-Extensive Grünlandnutzung im Gesamtbetrieb 
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Der Vertrag läuft 2021 aus! 

Will ich 2022 weiter machen?

Habe ich 2016 einen Grundantrag gestellt?
Oder habe ich 2020 die Fortsetzung d. Förderung/Folgeantrag beantragt, da ich 2015 den Grundantrag gestellt hatte? 

Ich verlängere um 1 Jahr (2022)

 Dafür beim ELAN-Antrag 

Häkchen bei „Fortsetzung der 

Förderung“ oder bis 30.6.21 in 

Papierform „Folgeantrag“ stellen
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Ausführliche Merkblätter dazu hier: 
Link Öko Link Grünland

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/merkblaetter/mb-oekolandbau-antrag-2021.pdf
https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/merkblaetter/mb-aum-gruenland-antrag-2021.pdf


Agrarumweltmaßnahme (AUM): Zwischenfruchtanbau
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Seit 2020 keine neuen Grundanträge und keine 

Verlängerung von Altverträgen möglich.



Ich kann vom 

17.5.-30.6.21 für 

die neuen Flächen 

einen Grundantrag 

für 1 Jahr bei der 

zuständigen 

Unteren Natur-

schutzbehörde der 

jeweiligen Stadt-

/Kreisverwaltung 

einreichen.

Möglichkeit 1:

Ich verlängere meinen 

bestehenden Vertrag 

um 1 Jahr und mache 

mit der gleichen Flä-

che wie bisher weiter
 Beim ELAN-Antrag 

Häkchen bei „Fortset-

zung der Förderung“ 

 oder in Papierform bis 

30.6.21 „Folge- bzw. 

Erweiterungsantrag“ 

stellen*

Es gibt 3 Möglichkeiten zur Verlängerung:

Möglichkeit 2:

Ich verlängere meinen beste-

henden Vertrag um 1 Jahr und 

lege 2022 mehr Fläche an und/ 

oder möchte einen Wechsel des 

Maßnahmenpakets vornehmen 
 Beim ELAN-Antrag: Häkchen bei 

„Fortsetzung der Förderung“ und bei 

„Erweiterung oder Paketänderung“ 

die Änderungen in der Flächen-

aufstellung für 2022 eintragen

 oder alles in Papierform bis 

30.6.21 per „Folge- bzw. Erwei-

terungsantrag“*

Möglichkeit 3:

Ich verlängere mei-

nen bestehenden 

Vertrag um 1 Jahr 

und lege 2022 

weniger Fläche an 
 Beim ELAN-

Antrag in der Fläch-

enaufstellung Häk-

chen bei den ent-

sprechenden Fläch-

en entfernen

Ich lasse die 

Bewilligung auslaufen.

Ja! Nein!

Nein!Ja! Nein!

Habe ich 2017/18/19/20 einen 

Grundantrag gestellt?

VNS – Vertragsnaturschutzmaßnahmen**
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Der Vertrag läuft 2021 aus! 

Will ich 2022 weiter machen?

** nicht alle Maßnahmenpakete können 

verlängert oder neu bewilligt werden, 
s. folgende Seite

Mein Vertrag läuft weiter.

Möchte ich neue Flächen 

dazu nehmen?

Ja!

Meine alten 

Flächen 

behalten ihr 

ursprüngliches 

Vertragsende.

Ja!
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Habe ich 2016 einen Grundantrag gestellt?
Oder habe ich 2020 die Fortsetzung d. Förderung/Folge-/Erweiterungsantrag beantragt, da ich 2015 den Grundantrag gestellt hatte?

*Die Abwicklung über ELAN wird empfohlen. Ausführliches Merkblatt dazu hier

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/merkblaetter/mb-vertragsnaturschutz-2021.pdf


VNS – Vertragsnaturschutzmaßnahmen

Bei folgenden Maßnahmenpaketen gibt es hinsichtlich Fortsetzung/Folgeantrag und 
neuem Grundantrag folgendes zu beachten:

Maßnahmenpaket 5023: Verzicht auf Bodenbearbeitung 22.03.-20.05. (Kiebitz)
Verlängerung: Nur mit Zustimmung der Koordinierenden Stelle VNS
neuer Grundantrag: Nicht möglich

Maßnahmenpaket 5100: Umwandlung von Acker in Grünland
Kein neuer Grundantrag möglich
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